
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1986/11/27 B506/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1986
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44 Zivildienst

44/01 Zivildienst

Norm

B-VG Art133 Z4

B-VG Art144 Abs3

ZivildienstG §2 Abs1

ZivildienstG §46

Rechtssatz

ZDG; die Behauptung des Bf., die Behörde hätte ihn nicht ausreichend befragt und belehrt, weist keine in die

Verfassungssphäre des §2 Abs1 reichenden gravierenden Verstöße auf verfahrensrechtlicher Ebene nach

Entscheidungstexte

B 506/86

Entscheidungstext VfGH Erkenntnis 27.11.1986 B 506/86
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